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Unternehmensteuer

BFH: Abziehbarkeit von EU-Geldbußen

Ein von der EU-Kommission ermittelter „Grundbetrag“ zur Bemessung von Geldbußen
enthält keinen „Abschöpfungsteil“ für die aus dem Gesetzesverstoß erlangten
wirtschaftlichen Vorteile. Eine Geldbuße, bemessen nach dem Grundbetrag und ggf. gekürzt
auf den zulässigen Höchstbetrag, ist – auch nicht teilweise – als Betriebsausgabe
abzugsfähig.

Sachverhalt
Gegen die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, wurde im Streitjahr 2006 eine Geldbuße wegen
ihrer Beteiligung an einem Kartell verhängt. Die Höhe der Geldbuße ergab sich aus Schwere
und Dauer des Verstoßes, wurde aber noch verringert, da sie sonst mehr als 10% des
Jahresumsatzes der GmbH & Co. KG betragen hätte. Die Klägerin klagte sowohl vor dem
Gericht der Europäischen Union als auch vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
erfolglos gegen die Geldbuße. Für die Prozesskosten sowie den ihrer Meinung nach gem. §
4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 4 EStG steuerlich abziehbaren Teil der Geldbuße bildete sie eine
gewinnmindernde Rückstellung.

Das Finanzamt erkannte die Rückstellung nicht an. Nach dem Einspruch der Klägerin
erkundigte sich das Finanzamt bei der „Generalkommission Wettbewerb“ der EU
Kommission nach der Zusammensetzung der Geldbuße. Diese erläuterte, dass eine solche
Geldbuße – laut den „Leitlinien der Kommission für das Verfahren zur Festsetzung von
Geldbußen“ – grundsätzlich zwar der Spezialprävention und der Generalprävention diene,
aber keinen „Abschöpfungsteil“ hinsichtlich des wirtschaftlichen Vorteils, der sich aus dem
Verstoß ergebe habe, enthalte.

Das Finanzamt gab dem Einspruch hinsichtlich der zurückstellten Prozesskosten zwar statt,
lehnte ihn hinsichtlich der Geldbuße jedoch ab. Die folgende Klage war erfolglos.

Entscheidung
Das FG habe zu Recht entschieden, dass die Voraussetzungen für die Bildung einer
Rückstellung für den nach Ansicht der Klägerin abzugsfähigen Teil der Geldbuße gem. § 4
Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 4 EStG nicht vorlagen.

Zwar sind gem. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu
bilden und solche Rückstellungen wegen des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (§ 5 Abs. 1 EStG)
grundsätzlich auch in der Steuerbilanz zu berücksichtigen. Dies gilt auch bei Rückstellungen
aufgrund öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen (BFH-Urteil vom 17.10.2013). Die Bildung
einer Rückstellung scheide jedoch aus, wenn eine entsprechende Betriebsausgabe gem. § 4
Abs. 5 EStG nicht abzugsfähig sei. Eine von einem Organ der EU verhängte Geldbuße kann
den Gewinn gem. § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 1 EStG grundsätzlich nicht mindern. Lediglich der
Teil der Geldbuße, der eine „Gewinnabschöpfung“ (Abschöpfung des wirtschaftlichen
Vorteils, der durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde) darstellt, kann als Betriebsausgabe
abgezogen werden (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 4 EStG). Somit könne auch nur für diesen Teil eine
Rückstellung gebildet werden.

Im Streitfall enthalte die Geldbuße jedoch keinen „Abschöpfungsteil“.

Zwar stehe die Tatsache, dass die Geldbuße in erster Linie der Generalprävention und der
Spezialprävention diene, der Annahme eines Abschöpfungsteils grundsätzlich nicht
entgegen. Allerdings scheide die Annahme eines in der Geldbuße enthaltenen
Abschöpfungsteils vorliegend aus. Die Höhe der Geldbuße sei nach Maßgabe eines
Grundbetrages ermittelt worden, der anschließend auf einen Höchstbetrag gekürzt wurde.
Die Höhe des Grundbetrages richte sich ausschließlich nach Schwere und Dauer des
Verstoßes gegen EU-Recht. Erwägungen zur Gewinnabschöpfung kämen erst bei einer
Erhöhung des Grundbetrages zur Geltung.

Allerdings habe die Kommission nicht nur keine sog. "erschwerenden Umstände", die zu
einer Erhöhung des Grundbetrags führen könnten, berücksichtigt. Sie habe sogar – im
Gegenteil – den Grundbetrag im Hinblick auf die zulässige Höchstgrenze (10% des



Gesamtumsatzes) vermindert und nur in Höhe des zulässigen Höchstbetrages angesetzt.
Folglich werde – neben dem Grundbetrag – auch der Höchstbetrag nicht anhand der durch
den Wettbewerbsverstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteile ermittelt.

Demnach könne die Rückstellung für steuerliche Zwecke nicht anerkannt werden. Da die
Geldbuße nicht – auch nicht teilweise – der Abschöpfung des durch den Gesetzesverstoß
erlangten wirtschaftlichen Vorteils diente, komme die Ausnahme gem. § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8
S. 4 EStG nicht in Betracht und es bleibe beim Abzugsverbot von Geldbußen gem. § 4 Abs. 5
S. 1 Nr. 8 S. 1 EStG.
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